
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/4/28 2004/07/0196
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.2005

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein
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Norm

VVG §5;

VwRallg;

WRG 1959 §22;

Rechtssatz

P4ichten, die aus Nebenbestimmungen eines wasserrechtlichen Bewilligungsbescheides resultieren, können unter

Umständen solcher Art sein, dass sie nur im Wege des § 5 VVG vollstreckt werden können.

Schlagworte
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